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Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt 
FB Bauordnung und Kataster 

FD Rechtliche Bauaufsicht 
 

Adolf-Dechert-Str. 1 
16515 Oranienburg 

 

www.oberhavel.de 
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 zu richten.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Mühlenbecker Land 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Entwurf der 
3. Änd. des Flächennutzungsplanes (FNP) für den Teilbereich "Betriebshof Mühlen-
becker Straße" der Gemeinde Mühlenbecker Land/Ortsteil Schildow 
 
 

 
Änderung 1ha Fläche für die Landwirtschaft in Sondergebiet "Dienstleistungsgartenbau"  

  
 
 

E I N L E I T E N D E   B E M E R K U N G E N    
 

Der Landkreis Oberhavel wurde im Rahmen der nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durch Sie zur Mitarbeit aufgefor-
dert. Die koordinierende Aufgabe der Bündelung der Stellungnahme der Kreisverwaltung obliegt 
dem FB Bauordnung und Kataster; FD rechtliche Bauaufsicht/Planung. 

 

Zur Beurteilung wurden mir neben dem Anschreiben folgende Unterlagen vorgelegt: 
 
- Entwurf der 3. Änd. des FNP des OT Schildow für den Teilbereich "Betriebshof Mühlenbe-

cker Straße" mit Begründungstext und Umweltbericht sowie Planzeichnung im Maßstab 
1 : 10 000.  

 
Zum vorliegenden Entwurf werden von Seiten des Landkreises Oberhavel nachfolgende Anmer-
kungen gemacht. Ich bitte Sie, diese in den Abwägungsprozess einzubeziehen.  
 
Die formellen und materiellen Regelungsinhalte sowie Erfordernisse, die aus weiteren Rechtsvor-
schriften entstehen, bleiben von dieser Stellungnahme unberührt.   
 
 
 

14.09.2017 

I/58/17F2 
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B B E R Ü C K S I C H T I G U N G  D E R   B E L A N G E  D E S  L A N D K R E I S E S   

 
1. Belange des Bereiches Planung    
 
1.1 Weiterführende Hinweise    
 

 1.1.1 Zum Begründungstext 
  

a) Unter Punkt 3 "Ziel und Zweck der Planung" (Begründungstext S. 7; Hinweis: die Num-
merierung der Seiten fehlt) wird im zweiten Absatz angeführt, dass die Randbereiche 
und die landwirtschaftlich genutzten Flächen erhalten bleiben sollen. Dieser planeri-
sche Ansatz spiegelt sich in der Darstellung der 3. Änderung nicht wieder. Diese stellt 
ein Sondergebiet "Dienstleistungsgartenbau" und im nördlichen Bereich, unter Be-
rücksichtigung der Darstellungssystematik des rechtskräftigen FNP, "Grünfläche" dar. 
Unter Punkt 3.1 "Art der baulichen Nutzung" (Begründungstext S. 7) wird dem wider-
sprechend angeführt, das der nördliche Bereich "…weiter als Fläche für die Landwirt-
schaft erhalten" bleiben soll. 
Die Aussagen sind hinsichtlich der angeführten "Randbereiche" und der vorgesehe-
nen Nutzungen zu präzisieren. Die Aussagen des Begründungstextes und die Dar-
stellungen in der Planzeichnung sind in Übereinstimmung zu bringen. 
 

b) Die erfolgte Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten (Begründungstext        Pkt. 
3.3, S. 8) ist unzureichend. Eine Standortalternativenprüfung erfolgte nicht. Ob im ge-
samten Gemeindegebiet keinerlei Flächen für den zu sichernden Betrieb, Bedarf laut 
Pkt. 4 "Flächenbilanz" 0,4 ha/Dienstleistungsgartenbau (Begründungstext S. 8), zur 
Verfügung stehen, wird nicht nachweislich belegt. Hier ist insbesondere auch § 1a 
Abs. 2 Satz 4 BauGB zu beachten. 

 
c) Unter dem Punkt 4 "Flächenbilanz" (Begründungstext S. 8) wurde für die Darstellung 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Dienstleistungsgartenbau" eine Größe von 
0,4 ha angegeben. Die in der Planzeichnung erfolgte plangraphische Darstellung 
hierzu nimmt deutlich mehr Fläche ein (ca. 75 % SO-Fläche). Der Sachverhalt ist zu 
prüfen.     

 
 

 1.1.2 Zur Planzeichnung 
 

a) Die Bezeichnungen der zwei Planausschnitte "Darstellung des Geltungsbereiches der 
Änderung, bisherige Darstellung" und "Darstellung des Geltungsbereiches der Ände-
rung, Darstellung mit Änderung" sind nicht hinreichend konkret. Sie geben insbeson-
dere für den Planausschnitt " Darstellung des Geltungsbereiches der Änderung, bis-
herige Darstellung" nicht die genaue Bezeichnung des Ursprungsplanes (hier rechts-
kräftige Planfassung FNP mit Datumsangabe) sowie für den Planausschnitt " Darstel-
lung des Geltungsbereiches der Änderung, Darstellung mit Änderung" keinen zeitli-
chen Bezug wieder. Der Sachverhalt ist zu prüfen.  

 
b) In der Planzeichnung ist die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-

rung des FNP in den zwei Planausschnitten mit unterschiedlichen Planzeichen darge-
stellt worden, welche sich im Planausschnitt "Darstellung des Geltungsbereiches der 
Änderung, Darstellung der Änderung" überlagern. Zum einen ist die erfolgte Überla-
gerung der betreffenden Planzeichen schwer lesbar und zum anderen wurde das 



 

Dateiname: I/58/17F2, TÖB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB, 3. Änd. FNP OT Schildow für Teilbereich Betriebshof Mühlenbecker 
Land (Az: 4124-17-bt)  

 

 

 
 

Seite 3 von 5 

Planzeichen aus dem Planausschnitt  "Darstellung des Geltungsbereiches der Ände-
rung, bisherige Darstellung" in der Legende nicht erklärt. Der Sachverhalt ist zu prü-
fen.  

 
c) Das Planzeichen für die Darstellung Fläche für die Landwirtschaft entspricht hinsicht-

lich der Farbwahl (hier Planzeichen Nr. 12.2 Planzeichenverordnung -> Wald) nicht 
der Darstellung im Planwerk. 

 
d) Im Änderungsbereich erfolgte die Darstellung einer Grünfläche. Auch dieses Planzei-

chen fehlt in der Legende.  
 
Die Legende ist hinsichtlich der Inhalte und Erklärungen zwingend zu überarbeiten. Die 
für die Lesbarkeit relevanten Planzeichen sind zu ergänzen. Hier sollte die Darstellungs-
systematik der rechtskräftigen FNP-Fassung übernommen werden.  
 

 
2. Belange der unteren Naturschutzbehörde 
 
2.1 Weiterführende Hinweise 
 
 2.1.1 Hinweise   

  
Gegen die Anpassung des Flächennutzungsplanes an die bestehende Nutzung bestehen 
seitens der unteren Naturschutzbehörde keine Einwände. Das gegenständliche Flurstück 
wurde aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen.  
Die sonstigen naturschutzrechtlichen Belange werden im parallel laufenden Bebauungs-
planverfahren abgearbeitet. 
  
 

3. Belange der unteren Bodenschutzbehörde 
 

3.1 Weiterführende Hinweise 
 
3.1.1 Hinweise   

 
Der oben genannte Flächenbereich ist nicht im Altlastenkataster des Landkreises Oberhavel 
als Altlast/Altlastenverdachtsfläche registriert. Gegen die geplante Änderung bestehen von 
Seiten der unteren Bodenschutzbehörde keine Einwände.  

 
  
4. Belange der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 

 
4.1 Weiterführende Hinweise 

 
4.1.1 Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers  

 
Die vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu vertretenden Belange werden durch 
das Vorhaben nicht berührt. 
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5. Belange der unteren Wasserbehörde 

 
5.1 Weiterführender Hinweis 

 
 5.1.1 Zum Gewässerschutz 

 
Das Plangebiet der 3. Änderung befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone. Gegen die 
Änderung bestehen aus wasserrechtlicher Sicht keine Einwände.  
 

 
6. Belange des Bereiches Landwirtschaft 

 
6.1 Weiterführender Hinweis 

 
 6.1.1 Hinweis 

 
Eine landwirtschaftliche Nutzung ist für den Änderungsbereich nicht angezeigt. Die Belange 
der Landwirtschaft werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
    

7. Belange der unteren Straßenverkehrsbehörde 
 

7.1 Weiterführender Hinweis 
 
 7.1.1 Hinweis 

 
Straßenverkehrsbehördliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
 

8. Belange des Bereiches Bevölkerungsschutz und Ordnungswidrigkeiten 
 

8.1 Weiterführender Hinweis 
 
 8.1.1 Hinweis 

 
Der bezeichnete Änderungsbereich liegt im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Schönfließ-
Schildow. Die betroffene Jagdgenossenschaft ist zu beteiligen.  
  
 

9. Belange des Bereiches Bildung und Gebäudeverwaltung 
 

9.1 Weiterführender Hinweis 
 
 9.1.1 Hinweis 

 
Eigentum des Landkreises Oberhavel ist von der Planungsabsicht nicht betroffen.   
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10. Belange des Bereiches Brandschutz 

 
10.1 Weiterführender Hinweis 

 
 10.1.1 Frühzeitiger Hinweis 

 
Zum geplanten Vorhaben gibt es aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine Be-
denken.  

 
 

C S C H L U S S B E M E R K U N G E N      

 
Diese Stellungnahme entbindet nicht von notwendigen Abstimmungen oder Genehmigungen. Für 
ein Erörterungsgespräch mit Bezug auf die o. g. Satzung steht die im Briefkopf genannte Sach-
bearbeiterin bei Bedarf gerne zur Verfügung. 
  
In Vertretung 
 
 
 
Hamelow 
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Stadtplanungsbüro Dipl. Ing. Andrea Kautz 
Am Rosentalweg 10 
06526 Sangerhausen 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 19 „Betriebshof Mühlenbecker Str.“ OT Schildow 
3.Änderung des FNP für den Teilbereich Betriebshof Mühlenbecker Straße                  17.09.2017 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der benachbarten Gemeinden gemäß §4(2) BauGB und Benachrichtigung 
über die öffentliche Auslegung gemäß §3(2) BauGB 
Ihr Schreiben vom 10.08.2017 
         
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Verein Freier Wald bedankt sich für die Beteiligung am Verfahren und übermittelt Ihnen seine 
Stellungnahme. 
Das Ziel des B-Planes besteht darin, ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
“Dienstleistungsgartenbau“ zu entwickeln. Dabei soll den auf dem Standort bereits bestehenden 
Unternehmen die Möglichkeit der Weiterentwicklung gegeben werden. Landwirtschaftliche Flächen in 
den Randbereichen sollen im Bestand erhalten bleiben. 
„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere  a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes  
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, zu berücksichtigen.“  
 
 



Die umweltrelevanten Forderungen des Landkreises Oberhavel sind bei der Planung strikt zu 
beachten. Damit dürften auch keine naturschutzrechtlichen Bedenken bestehen.  
Die Versiegelungsfläche wird mit Ersatzmaßnahmen versehen. Die Fauna siedelt sich 
erfahrungsgemäß recht schnell wieder in den Lagerflächen von GaLa-Bau-Betrieben an. 
 
Seitens unseres Vereins bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken, wir stimmen dem 
Vorhaben zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Robin Lewinsohn 
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